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Vorwor t 

Die hiermit vorgelegte Arbeit hat der Rechts- und Wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät der Universität Tübingen seit dem Winterse-
mester 1964/65 als Dissertation vorgelegen; sie wurde in ihrer ursprüng-
lichen Form im Oktober 1964 abgeschlossen. In einigen Punkten habe 
ich nachträglich kleinere Änderungen vorgenommen; dabei konnte ich 
insbesondere die Literatur bis etwa November 1965 nachtragen. Nicht 
mehr rechtzeitig zugänglich wurden mir die wichtigen staatskirchen-
rechtlichen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts  vom 14. 
Dezember 1965; einige wesentliche Abhandlungen, die nur teilweise 
oder gar nicht berücksichtigt werden konnten, habe ich wenigstens in 
einem Nachtrag zum Literaturverzeichnis aufgeführt. 

Die Veröffentlichung  fäl l t in einen Zeitpunkt, in dem auf breiter 
Basis eine Überprüfung  der bisher eingenommenen, weit vorgescho-
benen staatskirchenrechtlichen Positionen eingesetzt hat; zu nennen sind 
dabei neben der bereits erwähnten Rechtsprechung des Bundesver-
fassungsgerichts die Prozesse um das Schulgebet in Hessen und den 
Religionsunterricht in Bremen, die Diskussion um das Niedersächsische 
Konkordat und nicht zuletzt die seit etwa 1960 einsetzende wissen-
schaftliche Kr i t i k an den Thesen der bis dahin nahezu unbestritten 
herrschenden Lehre und Rechtsprechung. Wenn die vorliegende Unter-
suchung sich in diesen Prozeß der Neubesinnung einfügt und durch 
die monographische Erörterung einer Einzelfrage zu einer dem Grund-
gesetz entsprechenden Lösung der Grundfragen  des Verhältnisses von 
Staat und Kirche in unserer Verfassungsordnung beiträgt, hat sie ihren 
Zweck erfüllt. 

Meinem Lehrer, Herrn Professor  Dr. Otto  Bachof,  danke ich für sein 
Interesse an dem Thema und für die Betreuung der Arbeit, Herrn 
Professor  Dr. Martin  Hechel  für zahlreiche wertvolle Hinweise. Dank 
sagen möchte ich auch Herrn Ministerialrat a. D. Dr. J. Broermann,  dem 
Inhaber des Verlages Duncker & Humblot, der die Publikation der 
Arbeit in der vorliegenden Form ermöglicht hat. 

Tübingen, den 30. Dezember 1965 

Hermann  Weber 
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I . A b s c h n i t t 

Grund legung 

A» E i n l e i t u n g 

§ 1. Prob lemste l lung, methodische u n d 
termino log ische V o r b e m e r k u n g e n 

D ie r icht ige O r d n u n g des Verhäl tn isses v o n Staat u n d K i r c h e 1 is t seit 
jeher eines der zent ra len — u n d neuralg ischen — Prob leme des moder -
nen Verfassungsstaates. D e m Staat als Gebietsherrschaf tsverband  zur 
Organ isa t ion u n d A k t i v i e r u n g des gebietsgesellschaft l ichen Zusammen-
w i r k e n s 2 stehen die auf dem Staatsgebiet t ä t i g werdenden, histor isch 
gewachsenen u n d v o n i h re r re l ig iösen Au fgabe her bes t immten Re l i -
gionsgemeinschaften gegenüber. Nebeneinander bestehen die staatl iche 
u n d — zumindest auf kathol ischer Seite — eine v o l l ausgebi ldete 
k i rch l iche Rechtsordnung. Beide überschneiden sich u n d decken sich an 

1 Zur Terminologie unten unter c). Zum allgemeinen Problem des Ver-
hältnisses zwischen Staat und Kiròhe und zur historischen Entwicklung 
vgl. die folgenden Ar t i ke l i n Nachschlagewerken und die dort nahezu 
vollständig nachgewiesene L i teratur : Reiche,  EvKL , Bd. I I I , Sp. 1113 ff. 
(Literaturverzeichnis Sp. 1121 f.); Hugo Rahner  und viele andere, S t -L Bd. IV, 
Sp. 991 ff.  (Literaturverzeichnis Sp. 1046 f.); Werner  Weber,  HdWSozW, Bd. IX , 
S. 753 ff.  (Literaturverzeichnis S. 757); Raab/Mörsdorf,  LThK , Bd. VI , 
Sp. 288 ff.  (Literaturverzeichnis Sp. 294 f., 300). Die ausländische Li teratur 
ist nachgewiesen bei Bates, Glaubensfreiheit,  S. 864 ff.  Außer dem bereits 
i m Literaturverzeichnis dieser Arbei t enthaltenen neueren Schrif t tum sind 
folgende wichtige Arbeiten nachzutragen: aus der älteren L i teratur : Paul 
Simon  und Hans Gerber,  „Staat und Kirche", Vorträge, Deutsches Volkstum 
1931, S. 576 ff.  bzw. 596 ff.;  Josef  Lohr  und Paul  Althaus,  „Staat und Kirche", 
Vorträge, in : Der Staat, eine Schulungswoche der Deutschen Studenten-
schaft, o. J. (ca. 1930); aus der neueren Li teratur : K . O. Frhr.  v.  Aretin, 
Katholische Kirche und demokratischer Staat, Merkur 1963, Heft 190, 
S. 1185 ff.;  Hans Müller,  Katholische Kirche und Nationalsozialismus, 1963; 
Günther  van Norden,  Kirche i n der Krise, 1963; Sidney Z.Ehler, Twenty 
Centuries of Church and State, Westminster 1957 (deutsch unter dem Ti te l 
„Zwanzig Jahrhunderte Kirche und Staat", Essen 1962); vgl. schließlich neu-
estens K.  O. Frhr.  v.  Aretin,  Katholische Kirche und Nationalsozialismus — 
Eine Bilanz der Diskussionen, Merkur 1965, Heft 213, S. 1188 ff.  m. Nachw. 

2 Heller,  Allgemeine Staatslehre, S. 203. 



16 Α . Einlei tung 

den Schnittpunkten keineswegs; sie definieren von verschiedenen Stand-
punkten aus Wesen und Rechtsgestalt der Kirchen und wenden sich mi t 
ihren im Grenzbereich oft widersprechenden Normen an den gleichen 
Adressaten — den Staatsbürger, der auch Kirchenglied ist. Sowohl 
für den Staat wie für die Religionsgemeinschaften w i rd beansprucht, 
daß sie „öffentlich",  „hoheitlich", „souverän" tätig werden, wobei über 
die Definition der Begriffe  keineswegs Einigkeit besteht. Beider An-
sprüche sind zueinander ins Verhältnis zu setzen, die Zuständigkeit von 
Staat und Religionsgemeinschaften und die Geltungsbereiche weltlichen 
und kirchlichen Rechts sind abzugrenzen; der Status der Kirchen in 
der weltlichen Ordnung ist festzulegen. Diese Abgrenzung und Fest-
legung hat seit der Entstehung des modernen Einheitsstaates der 
staatliche Gesetzgeber für sich in Anspruch genommen; der konstitu-
tionelle Staat t r i f f t  zumindest die grundsätzliche Regelung traditionel-
lerweise in der Verfassungsurkunde 3« 

Der Parlamentarische Rat und das von ihm geschaffene  Grundgesetz 
haben diese Aufgabe nicht neu gelöst, sondern die Weimarer Kirchen-
art ikel als integralen Bestandteil in die neue Verfassung rezipiert 
(Art. 140 GG). Aufrechterhalten  bleibt damit als einer der Kernpunkte 
des Weimarer staatskirchenrechtlichen Systems der Status der Reli-
gionsgemeinschaften als Körperschaften  des öffentlichen  Rechts (Art. 
137 Abs. V WRV) — und mi t ihm die Unklarheit über seine Bedeutung. 
Trotz des erheblichen Umfangs des neueren Schrifttums zum Staats-
kirchenrecht ist keine Darstellung ersichtlich, die speziell die Bedeu-
tung dieser Garantie im System des Grundgesetzes zu umreißen ver-
sucht und es unternimmt, von hierher zur Klärung der staatskirchen-
rechtlichen Lage beizutragen4. Dies soll Aufgabe der folgenden Unter-
suchung sein, eine Aufgabe, die es notwendig macht, einige Vorbemer-
kungen sowohl zur Eingrenzung des Themas als auch zur Methode und 
Terminologie vorauszuschicken. 

3 Vgl. Scheuner,  RGG, Bd. I I I , Sp. 1330; zur historischen Entwicklung in 
der Neuzeit ferner  H. Conrad,  StL, Bd. IV , Sp. 1001 ff.  — Ein Beispiel für 
eine vorkonstitutionelle Normierung i m gesetzten Recht bietet das A L R 
(11. Titel, I I . Teil); i n den späteren Verfassungen finden sich fast stets 
staatskirchenrechtliche Regelungen (vgl. ζ. B. Bayerisches Religionsedikt 
von 1808 als Beilage zur Konst i tut ion von 1807 und wieder zur Verfassungs-
urkunde von 1818, abgedruckt bei Josef  Pözl,  Sammlung der Bayerischen 
Verfassungsgesetze, 2. Auf l . 1869, S. 123 ff.;  ferner  Württembergische Ver-
fassung von 1819, T i te l V I ; Preußische Verfassung von 1850, Ar t . 12—18; 
Paulskirchenverfassung  v. 28. 3. 1849, Ar t . V, insbes. § 147 — die zuletzt 
zit ierten Verfassungen finden sich alle bei E. R. Huber,  Quellen zum Staats-
recht der Neuzeit, Bd. I, 1949. 

4 Neuerdings hat Mikat  das Tei lproblem der staatlichen Verwaltungs-
gerichtsbarkeit i n Kirchensachen vom öffentlich-rechtlichen  Status der 
Kirchen her zu lösen versucht (Streitsachen, passim, insbes. S. 325 ff.). 
Darauf w i r d unten einzugehen sein. 



§ 1. Problemstellung und Vorbemerkungen 17 

a) Grundsätzliche  Beschränkung  auf  do.s Bundesverfassungsrecht 

Soweit die Stellung der Kirchen über rein soziologisch-tatsächliche 
Gegebenheiten hinaus Rechtsstatus ist, beruht sie auf Recht verschie-
dener Ebenen: Bundes- und Landesrecht zum einen, Verfassungs-, 
einfaches Gesetzes- und Vertragsrecht zum anderen. Die bundesver-
fassungsrechtliche Regelung des Staatskirchenrechts — und mi t ihr die 
Garantie des Status der Religionsgemeinschaften als Körperschaften 
des öffentlichen  Rechts — enthält nur einen Rahmen, dessen Auffül-
lung wegen  des Fehlens einer entsprechenden Gesetzgebungskompe-
tenz des Bundes unter dem Grundgesetz Sache der Länder ist. Dabei 
ist der Landesgesetzgeber freilich an den bundesrechtlichen Rahmen 
gebunden, soweit dieser Regelungen enthält5. Ein Grundbestand an 
Rechten mag überdies unabänderlich sein — entweder auf Grund 
positiver Verfassungsbestimmung (Art. 79 Abs. I I I GG) während des 
Bestehens der Kodifikation des Grundgesetzes oder kraft  überposi-
t iven Rechts überhaupt6. So kann die Frage nach dem Inhalt der 
Rechtsstellung der Kirchen als öffentliche  Körperschaften  in zweierlei 
Sinn gestellt werden: entweder als Frage nach dem System von 
Berechtigungen und Beschränkungen, die sich — auch den Landes-
gesetzgeber bindend — aus der Korporationsqualität ergeben, und nach 
dem darin möglicherweise enthaltenen unabänderlichen Grundbestand 
oder aber umfassend als Frage nach dem gesamten öffentlichen  Rechts-
status der Kirchen, also auch nach der Auffüllung,  die die Länder dem 
Verfassungsrahmen des Bundes gegeben haben. Hier geht es um die 
Interpretation der Bundesverfassung, die allerdings mitunter nur in 
ihrer landesrechtlichen Konkretisierung anschaulich wird. Nur im ersten 
Sinne zwar, als Frage nach dem bundesrechtlichen Rahmen, ist die 
Frage also zu stellen; zur Verdeutlichung w i rd es jedoch notwendig 
werden, die positiven Regelungen des Landesrechts bei scharfer  begriff-
licher Trennung gelegentlich heranzuziehen. 

s So r ichtig Hesse, Rechtsschutz, S. 24. Die staatskirchenrechtlichen Be-
stimmungen des Grundgesetzes sind zwar eine „Minimalordnung" (Mikat, 
Kirchen und Religionsgemeinschaften, S. 119) des Verhältnisses von Staat 
und Kirche, nicht aber i m Sinne einer „Mindestprivi legierung" der Religions-
gemeinschaften, die von den Ländern ohne Rücksicht auf Ar t . 31 GG 
beliebig erweitert werden kann (so Süsterhenn-Schäfer,  Komm., Vorb. 7 
zu Ar t . 41), sondern eines „Grundbestandes berechtigender und beschrän-
kender Normierungen", die den Landesgesetzgeber binden (Hesse, a. a. O., 
S. 26). 

β Zum begrifflichen  Unterschied vgl. die Kontroverse zwischen Joseph 
Piller, L'aménagement de la société pol i t ique dans le cadre national, Pol i -
tela 2 (1950), S. 146 ff.,  und Nawiasky,  Das Eigenrecht der kleineren Gemein-
schaften, Politela 3 (1951), S. 115 ff.  Zur Begrenztheit der Wi rkung des 
Ar t . 79 Abs. I I I GG auf die Zeit während der Gült igkei t der Kodif ikat ion 
des Grundgesetzes vgl. Herbert  Krüger,  DÖV 1961, 721. 

2 Weber 


